
  

 

EINLADUNG       

 Sonntag, 22. Februar 2009 

  

60 Jahre Tarifvertragsgesetz 

   
Lieber Kollege Reidick, 
 
am 9. April 1949 wurde in Frankfurt am Main unter maßgeblicher Beteiligung von Christlich-
Sozialen das Tarifvertragsgesetz beschlossen. Damit ist dieses Gesetz so alt wie unser Staat und 
so alt wie unser Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 verkündet wurde und in dem die 
Tarifautonomie auch verfassungsrechtlich verankert ist. 
 
60 Jahre Tarifvertragsgesetz, 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland – das waren sechs 
Jahrzehnte, die gekennzeichnet waren von einem hohen Maß an sozialem Frieden und 
Sozialpartnerschaft. In diesen 60 Jahren hat sich gezeigt, dass Koalitionsfreiheit und 
Tarifautonomie der beste Weg der Lohnfindung sind. Wo Koalitionsfreiheit und der 
Zusammenschluss von Arbeitnehmern in durchsetzungsfähigen Gewerkschaften fehlen, droht ein 
einseitiges Lohndiktat der Arbeitgeber. Zugleich ist die Tarifautonomie jeder staatlichen 
Lohnfestsetzung überlegen. Bei alledem haben wir aber auch festgestellt, dass die Tarifautonomie 
an ihre Grenzen gelangen kann – etwa durch eine wachsende Anzahl Unternehmen, die ohne 
Tarifbindung Arbeitgeberverbänden angehören. Durch die Nutzung des Instruments der 
Allgemeinverbindlichkeit und durch die Aufnahme von Wirtschaftszweigen ins Entsendegesetz 
kann die Tarifautonomie gestärkt werden. 
 
Wir wollen das Jubiläum zum Anlass nehmen, um auf sechs Jahrzehnte Tarifvertragsgesetz 
zurückzublicken und zugleich – gemeinsam mit den Sozialpartnern – eine Diskussion über die 
Zukunft der Tarifautonomie in Deutschland zu führen. 
 
Die Veranstaltung findet statt am  

Samstag, 7. März 2009 von 10.oo – 13.oo Uhr, 
im Frankfurter PresseClub e.V., 

in der Saalgasse 30 in 60311 Frankfurt 

 
Teilen Sie der Hauptgeschäftsstelle bitte umgehend (spätestens bis zum 27. Februar 2009) mit, 
ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen werden.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

  



Karl-Josef Laumann MdL  
Bundesvorsitzender  

Interessenten können sich die Einladung als pdf-Datei herunterladen und sich auch elektronisch 

anmelden. 
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